
Endnutzer-Lizenzvereinbarung (EULA) 
für die Geo++ Software SSR2OBS  
(Version: April 2025) 

 

Bitte lesen Sie diese Endnutzer-Lizenzvereinbarung („EULA“) sorgfältig durch, bevor Sie die 
Software „SSR2OBS“ („Software“) herunterladen, installieren oder nutzen. Durch die Nutzung 
der Software erklären Sie sich mit den Bedingungen dieser EULA einverstanden. 

 

--- 

 

1. Lizenzgewährung   
   1.1 Die Geo++ Gesellschaft für satellitengestützte geodätische und navigatorische 
Technologien mbH (im Folgenden „Lizenzgeber“) gewährt Ihnen, dem Endnutzer 
(„Lizenznehmer“), eine nicht-exklusive, unentgeltliche, zeitlich unbefristete und weltweite 
Lizenz, die Software „SSR2OBS“ in der gemäß dieser EULA gestatteten Art und Weise zu 
verwenden.   

   1.2 Diese EULA begründet keine Eigentumsrechte an der Software. Alle Rechte (einschließlich 
Urheberrechte, Patente und Markenrechte) verbleiben beim Lizenzgeber. 

2. Nutzungsumfang   
   2.1 Die Software darf zu kommerziellen oder nicht-kommerziellen Zwecken eingesetzt werden.   

   2.2 Der Lizenznehmer ist berechtigt, die Software auf beliebig vielen Computern oder 
sonstigen Geräten zu installieren und zu nutzen, sofern er diese EULA einhält. 

3. Einschränkungen   
   3.1 Es ist nicht gestattet, die Software oder Teile davon zu dekompilieren, zurückzuentwickeln 
(„Reverse Engineering“), zu disassemblieren oder auf andere Art und Weise den Quellcode zu 
extrahieren.   

   3.2 Sofern an einer Einsicht in den Quellcode Interesse besteht, verweist der Lizenzgeber auf 
den SSRZ Python Demonstrator auf GitHub1, der ähnlichen Funktionalitäten der hier 
bereitgestellten Software umfasst.   

   3.3 Die Weitergabe der Software an Dritte ist nur unter Einhaltung dieser EULA und unter 
Beibehaltung aller Urheberrechts- und Schutzrechtsvermerke zulässig. 

 

 
1 https://github.com/GeoppGmbH/Geopp-SSRZ-Python-Demo 



4. Geistiges Eigentum   
   4.1 Die Software und alle zugehörigen Materialien (z. B. Dokumentationen) sind 
urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte verbleiben beim Lizenzgeber.   

   4.2 Diese EULA überträgt keine Eigentums- oder Urheberrechte an den Lizenznehmer. 

5. Gewährleistungsausschluss & Bereitstellung „as is“   
   5.1 Die Software wird dem Lizenznehmer unentgeltlich und „as is“ („wie besehen“) zur 
Verfügung gestellt. Der Lizenzgeber übernimmt keinerlei Gewähr dafür, dass die Software 
fehlerfrei ist, bestimmten Anforderungen entspricht oder unterbrechungsfrei genutzt werden 
kann.   

   5.2 Jegliche ausdrücklich oder stillschweigend vereinbarte Bedingungen, Garantien oder 
sonstige Bestimmungen, einschließlich der Tauglichkeit für einen bestimmten Zweck, werden 
ausgeschlossen, soweit dies rechtlich zulässig ist. 

6. Haftungsbeschränkung   
   6.1 Der Lizenzgeber haftet nicht für Schäden, die durch die Nutzung oder Nichtnutzbarkeit der 
Software entstehen, einschließlich entgangener Gewinne, Betriebsunterbrechungen, 
Datenverluste oder sonstigen Folgeschäden, soweit gesetzlich zulässig.   

   6.2 Die vorstehende Haftungsbeschränkung gilt nicht bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit 
sowie in Fällen zwingender gesetzlicher Haftung. 

7. Laufzeit und Beendigung 
   7.1 Die Rechte des Lizenznehmers aus dieser EULA treten mit der Installation oder erstmaligen 
Nutzung der Software in Kraft und gelten auf unbestimmte Zeit.   

   7.2 Der Lizenzgeber kann diese EULA fristlos kündigen, wenn der Lizenznehmer gegen 
wesentliche Bestimmungen dieser EULA verstößt. In diesem Fall ist der Lizenznehmer 
verpflichtet, die Software sowie alle Kopien unverzüglich zu löschen. 

8. Änderungen   
   Der Lizenzgeber behält sich das Recht vor, die Software sowie diese EULA jederzeit zu ändern 
oder zu aktualisieren. Änderungen werden dem Lizenznehmer in geeigneter Weise bekannt 
gegeben. Durch die fortgesetzte Nutzung der Software erklärt sich der Lizenznehmer mit den 
Änderungen einverstanden. 

9. Salvatorische Klausel 
   Sollte eine Bestimmung dieser EULA ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, bleibt 
die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen unberührt. Anstelle der unwirksamen Bestimmung gilt 
eine rechtlich zulässige Regelung, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen 
Bestimmung am nächsten kommt. 

 



10. Anwendbares Recht und Gerichtsstand  
   10.1 Diese EULA unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter  
Ausschluss des UN-Kaufrechts.   

   10.2 Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit 
dieser EULA ist, soweit gesetzlich zulässig, der Sitz des Lizenzgebers. 

 

--- 

 

Mit der Installation oder Nutzung der Software erkennen Sie die Bestimmungen dieser 
EULA an. 


